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Satzung 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 1 
  

Firma, Sitz und Geschäftsjahr 
 
 
(1)  Die Gesellschaft führt die Firma „GRENKE AG“. 
 
(2)  Sie hat ihren Sitz in Baden-Baden. 
 
(3)  Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 
 

Gegenstand des Unternehmens 
 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Leasinggeschäften über 
bewegliche Wirtschaftsgüter aller Art, die Verwaltung von Leasingverträgen für Dritte 
sowie die Vermittlung von Sachversicherungen für Leasinggüter. 

 
(2)  Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Ge-

genstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. 
Sie darf zu diesem Zweck im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, an-
dere Unternehmen gleicher oder verwandter Art gründen, erwerben oder sich an 
diesen beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen oder sich auf die Ver-
waltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in 
verbundene Unternehmen ausgliedern. 

 
 

§ 3 
 

Bekanntmachungen 
 
(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im Bun-

desanzeiger. 
 
(2) Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können 

auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden. 
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II. Grundkapital und Aktien 
 

§ 4 
 

Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden 
 
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 18.880.774,47 (in Worten: Euro 

achtzehn Millionen achthundertachtzigtausendsiebenhundertvierundsiebzig, sie-
benundvierzig Cent). 

 
(2)  Es ist eingeteilt in 14.771.034 Stückaktien. Die Stückaktien lauten auf den Namen. 

Die Aktionäre mit Namensaktien haben der Gesellschaft zur Eintragung in das Ak-
tienregister die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zu machen; elektronische 
Postadressen und ihre etwaigen Änderungen sollen zur Erleichterung der Kommu-
nikation jeweils angegeben werden.  

 
(3)  Die Bestimmungen über Ausgabe, Form und Inhalt der Aktienurkunden sowie der 

Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine trifft der Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates. Ein Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils besteht 
nicht. 

 
(4) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital 

der Gesellschaft bis zum 11. Mai 2020 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis 
zu Stück 1.458.165 (in Worten: eine Million vierhundertachtundfünfzigtausendein-
hundertfünfundsechzig) neuen Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um insge-
samt bis zu nominal EUR 1.863.869,82 (in Worten: Euro eine Million achthundert-
dreiundsechzigtausendachthundertneunundsechzig, zweiundachtzig Eurocent) zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Die Ermächtigung kann in Teilbeträgen aus-
genutzt werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen auszu-
schließen, insbesondere um neue Aktien im Rahmen von Unternehmenszusam-
menschlüssen oder im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmenstei-
len oder Beteiligungen an Unternehmen, einschließlich der Erhöhung bestehenden 
Anteilsbesitzes, oder anderer mit solchen Akquisitionsvorhaben im Zusammenhang 
stehenden einlagefähigen Wirtschaftsgüter, einschließlich Forderungen gegen die 
Gesellschaft, auszugeben. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre bei Ausgabe von neuen 
Aktien zur Durchführung einer sog. Aktiendividende („Scrip Dividend“) auszuschlie-
ßen, bei welcher den Aktionären angeboten wird, ihren Dividendenanspruch ganz 
oder teilweise als Sacheinlage zum Bezug neuer Aktien in die Gesellschaft einzu-
bringen. 
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Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen ist den Aktionären grundsätzlich ein Be-
zugsrecht auf die neuen Aktien einzuräumen. Die Aktien können von mindestens ei-
nem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder 
Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflich-
tung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.  

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszu-
schließen, 

a) um etwaige Aktienspitzen auszugleichen, 

b) soweit es zum Verwässerungsschutz erforderlich ist, um Inhabern von Wand-
lungs- oder Optionsrechten, die von der Gesellschaft oder von ihren Konzernun-
ternehmen im Sinne des § 18 AktG ausgegeben wurden oder werden, ein Be-
zugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 
Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte oder nach Erfüllung von Wand-
lungspflichten zustünde, oder  

c) wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich  
unterschreitet und die gemäß oder in sinngemäßer Anwendung von § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre während der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegebenen Aktien ins-
gesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächti-
gung. Auf diese Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals sind anzurechnen: 

 eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechen-
der Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre veräußert werden, und 

 Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
Optionsrechten oder -pflichten ausgegeben werden oder auszugeben sind, so-
fern und soweit die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung in sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den weiteren Inhalt 
der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des § 4 der Satzung entsprechend der 
jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2015 bzw. nach Ablauf der Er-
mächtigungsfrist anzupassen. 
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III. Der Vorstand 

 
§ 5 

 
Zusammensetzung und Geschäftsführung 

 
(1)  Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Personen.  
 
(2)  Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstandes für höchsten fünf Jahre und 

bestimmt ihre Zahl. Eine wiederholte Bestellung ist zulässig. Der Aufsichtsrat kann 
einen Vorsitzenden des Vorstandes sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden des 
Vorstandes ernennen. Es können auch stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt 
werden.  

 
(3)  Der Vorstand hat die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der 

Satzung und - soweit vorhanden - der Geschäftsordnung sowie des Geschäftsver-
teilungsplans zu führen. Er kann sich mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch ein-
stimmigen Beschluss eine Geschäftsordnung geben. Ein Geschäftsverteilungsplan 
des Vorstands bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat kann in 
der Geschäftsordnung des Vorstandes oder durch Beschluss bestimmen, dass be-
stimmte Arten von Geschäften seiner Zustimmung bedürfen. 

 
 

§ 6 
 

Vertretung 
 
Besteht der Vorstand aus zwei Personen, so ist jede von ihnen zur Einzelvertretung be-
rechtigt. Besteht der Vorstand aus mehr als zwei Personen, wird die Gesellschaft durch 
zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem 
Prokuristen gesetzlich vertreten. Sofern Herr Wolfgang Grenke zum Vorstandsmitglied 
bestellt ist, ist er stets einzelvertretungsberechtigt. Im übrigen kann der Aufsichtsrat be-
stimmen, dass einzelne Vorstandsmitglieder einzeln zur Vertretung berechtigt sind.  
 
 

IV. Der Aufsichtsrat 
 

§ 7 
 

Zusammensetzung, Amtsdauer 
 
(1)  Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. 
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(2)  Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne der von ihr zu wäh-
lenden Aufsichtsratsmitglieder oder für den Gesamtaufsichtsrat einen kürzeren Zeit-
raum beschließt, werden die Aufsichtsratsmitglieder längstens für die Zeit bis zur 
Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte 
Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Dabei wird das Geschäfts-
jahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist möglich. 
Die Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf seiner Amtszeit ausgeschiedenen Mit-
glieds erfolgt nur für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. 

 
(3)  Gleichzeitig mit der Wahl der ordentlichen Aufsichtsratsmitglieder können für ein 

oder mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt werden. 
Sie werden nach der bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge Mitglieder des Auf-
sichtsrats, wenn Aufsichtsratsmitglieder, als deren Ersatzmitglieder sie gewählt wur-
den, vor Ablauf ihrer Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Sind Ersatzmit-
glieder gewählt, so tritt das Ersatzmitglied für die Dauer der restlichen Amtszeit des 
ausscheidenden ordentlichen Mitglieds an dessen Stelle. 

 
(4)  Die Mitglieder des Aufsichtsrates können vor Ablauf ihrer Amtszeit durch einen mit 

einer Mehrheit von mindestens 50 v.H. des gesamten stimmberechtigten Grundkapi-
tals zu fassenden Beschluss der Hauptversammlung ihres Amtes enthoben werden. 

 
(5)  Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt ohne Einhaltung einer Frist nieder-

legen, wenn ein wichtiger Grund besteht. Sofern für die Amtsniederlegung kein 
wichtiger Grund besteht, ist eine Frist von drei Monaten einzuhalten. Die Amtsnie-
derlegung erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Be-
nachrichtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats. 

 
 

§ 8 
 

Vorsitzender und Stellvertreter 
 
(1)  Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung, in der 

Aufsichtsratsmitglieder gewählt wurden, in einer ohne besondere Einladung stattfin-
denden Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden 
Vorsitzenden. Die Wahl erfolgt für die Amtsdauer des Gewählten.  

 
(2)  Scheiden der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat 

der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausge-
schiedenen vorzunehmen. 

 
 

§ 9 
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Einberufung und Beschlussfassung 
 
(1)  Der Aufsichtsrat muss mindestens zweimal im Kalenderhalbjahr einberufen werden. 
 
(2)  Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden, im Falle seiner 

Verhinderung durch seinen Stellvertreter, unter Angabe der Beratungsgegenstände 
mit einer Frist von zwei Wochen in schriftlicher Form einberufen. In dringenden Fäl-
len kann der Vorsitzende die Frist abkürzen und mündlich, fernmündlich, schriftlich, 
fernkopiert,  telegrafisch oder per E-Mail einberufen. 

 
(3)  Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder an der 

Beschlussfassung teilnehmen. Die Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der abgege-
benen Stimmen, sofern nicht das Gesetz oder die Satzung etwas Abweichendes 
bestimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag 
oder, falls dieser an der Beschlussfassung nicht teilnimmt, die Stimme des Stellver-
treters. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich 
der Stimme enthält. Als anwesend gelten auch Mitglieder, die ihre schriftliche 
Stimmabgabe durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied oder durch eine Person, die 
nicht dem Aufsichtsrat angehört und die es zur Teilnahme an der Sitzung an seiner 
Stelle schriftlich ermächtigt hat, übergeben lassen.  

 
(4) Außerhalb von Sitzungen sind schriftliche, telegrafische, fernkopierte und telefoni-

sche Beschlussfassungen sowie Beschlussfassungen per E-Mail oder Videokon-
ferenz oder mit Hilfe vergleichbarer Mittel der Telekommunikation zulässig. Über die 
Form der Beschlussfassung entscheidet der Aufsichtsratsvorsitzende. 

 
(5)  Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die von 

dem Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnen ist. Bei Beschlussfassungen au-
ßerhalb von Sitzungen ist die Niederschrift vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu 
unterzeichnen und unverzüglich allen Mitgliedern zuzuleiten. 

 
(6)  Der Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur Durchführung 

der Beschlüsse erforderlichen Willenserklärungen abzugeben und an den Aufsichts-
rat gerichtete Erklärungen in Empfang zu nehmen. 

 
 

§ 10 
 

Aufsichtsratsvergütung, Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 
 
 
(1) Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit 

zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung von EUR 15.000,00, der Vorsitzende des 
Aufsichtsrates von EUR 22.500,00 sowie eine variable Vergütung nach Absatz 3. 
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Bei nur zeitweiser Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat während eines Geschäftsjahres 
vermindert sich die Festvergütung entsprechend. 

 
(2) Für die Aufsichtsratsmitglieder, welche im Prüfungsausschuss tätig sind, erhöht sich 

die feste Vergütung um EUR 2.000,00, für den Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses um EUR 3.000,00 pro Geschäftsjahr. Für die Aufsichtsratsmitglieder,  
welche dem Personalausschuss angehören, erhöht sich die feste Vergütung um 
EUR 1.000,00, für den Vorsitzenden des Personalausschusses um EUR 1.500,00 
pro Geschäftsjahr. Bei nur zeitweiser Ausschussmitgliedschaft während eines Ge-
schäftsjahres gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend. 

 
(3) Den Aufsichtsratsmitgliedern wird ferner eine variable Vergütung gewährt, wenn an 

die Aktionäre eine höhere Dividende als EUR 0,70 je Aktie ausgeschüttet wird. Die 
Vergütung erhöht sich in diesem Fall um den Prozentsatz, um den die Dividende je 
Aktie den Betrag von EUR 0,70 übersteigt. Der variable Vergütungsbestandteil be-
trägt maximal 100 % der festen Vergütung eines Aufsichtsratsmitgliedes nach vor-
stehenden Absätzen 1 und 2. 

 
(4) Die Festvergütung ist nach Ablauf eines Geschäftsjahres, die variable Vergütung 

nach der Hauptversammlung, welche über die Verwendung des Bilanzgewinns be-
schließt, zahlbar. 

 
(5) Die Gesellschaft hat eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (sog. D&O-

Versicherung) für Vorstand, Aufsichtsrat und die leitenden Angestellten der Aktien-
gesellschaft und deren Tochterunternehmen abgeschlossen. Die Versicherungs-
prämie dieser Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung trägt die Gesellschaft, 
wobei jedes Aufsichtsratsmitglied einen festen Selbstbehalt von 10 % je Schadens-
fall, maximal aber das Eineinhalbfache der jährlichen festen Vergütung für alle 
Schadensfälle pro Jahr zu tragen hat. 

 
(6) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern deren bare Auslagen. Die 

Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des Auf-
sichtsrates berechtigt sind, die Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu stellen und 
dieses Recht ausüben. 

 
 

§ 11 
 

Geschäftsordnung und Änderungen der Satzungsfassung 
 
(1)  Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Best-

immungen dieser Satzung eine Geschäftsordnung geben. 
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(2)  Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betref-
fen, zu beschließen. 

 
V. Die Hauptversammlung 

 
§ 12 

 
Einberufung 

 
(1) Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate nach 

Ablauf eines jeden Geschäftsjahres am Sitz der Gesellschaft oder am Ort einer ihrer 
Niederlassungen statt. Zu den Gegenständen der Tagesordnung gehören insbe-
sondere: 
 
a) Vorlage und Erläuterung des geprüften Jahresabschlusses, des Lageberichts, 

des Berichts des Aufsichtsrats und des Vorschlags des Vorstands für die Ver-
wendung des Bilanzgewinns; 

b) Vorlage des geprüften Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts und des 
Berichts des Aufsichtsrats hierüber; 

c) Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billi-
gung des Konzernabschlusses, sofern die Hauptversammlung hierüber zu ent-
scheiden hat;  

d) Beschlussfassung über die Gewinnverwendung;   

e) Beschlussfassung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat; 

f) Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern; 

g) Wahl des Abschlussprüfers. 
 
(2)  Eine außerordentliche Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn nach Gesetz oder 

Satzung eine Beschlussfassung der Hauptversammlung erforderlich ist oder das 
Wohl der Gesellschaft eine Einberufung notwendig macht.  

 
(3)  Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand und in den gesetzlich vorgeschrie-

benen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. Die Einberufung muss, sofern das 
Gesetz keine abweichende Frist vorsieht, mindestens sechsunddreißig Tage vor 
dem Tag der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemacht werden. Der 
Tag der Hauptversammlung und der Tag der Einberufung sind nicht mitzurechnen. 

 
 

§ 13 
 

Teilnahmerecht und Stimmrecht 
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(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 

nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen und rechtzei-
tig angemeldet sind. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberu-
fung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversamm-
lung zugehen. In der Einberufung der Hauptversammlung kann eine kürzere, in Ta-
gen zu bemessende Frist für die Anmeldung vorgesehen werden. Der Tag der 
Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. Die Einzel-
heiten der Anmeldung werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversamm-
lung bekannt gemacht. 

 
(2)  Jede Stückaktie gewährt eine Stimme.  
 
(3) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung 

der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellschaft bedürfen der Textform, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. 
Die Gesellschaft bietet mindestens einen Weg der elektronischen Kommunikation 
für die Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung an. Einzelheiten sind in-
soweit mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen. 

 
(4) Werden von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zur Ausübung des 

Stimmrechts bevollmächtigt, so ist die Wahrnehmung der Vollmacht ausgeschlos-
sen, wenn ihr keine Einzelweisung zugrunde liegt. Die Einzelheiten für die Erteilung 
dieser Vollmachten werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung 
in den Gesellschaftsblättern bekannt gemacht. 

 
(5) Die Hauptversammlung darf in ihrer vollen Länge in Ton und Bild  durch die Gesell-

schaft übertragen werden, wenn Vorstand und Aufsichtsrat dies beschließen und mit 
der Einberufung der Hauptversammlung bekannt machen. Die Übertragung kann 
auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat. 
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§ 14 

 
Vorsitz in der Hauptversammlung 

 
(1)  Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im 

Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter oder ein anderes durch den Aufsichtsrat 
zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied. Ist keiner von diesen erschienen oder zur 
Leitung der Versammlung bereit, so eröffnet der an Lebensjahren älteste anwesen-
de Aktionär die Versammlung und läßt von ihr einen Vorsitzenden wählen. 

 
(2)  Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen, bestimmt die Reihenfolge, in der die Ge-

genstände der Tagesordnung behandelt werden, und entscheidet über die Form der 
Abstimmung. 

 
(3) Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen 

beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn oder während der Haupt-
versammlung einen zeitlich angemessenen Rahmen für den Versammlungsverlauf, 
für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für den einzel-
nen Frage- und Redebeitrag festzusetzen. 

 
 

§ 15 
 

Beschlüsse, Mehrheiten, Wahlen, Niederschrift 
 
(1)  Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit diese Satzung nicht im Einzelfall 

etwas anderes anordnet oder zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, sofern das Gesetz außer 
der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit 
des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst. 

 
(2)  Wahlen erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit. Wird bei einer Wahl im ersten 

Wahlgang eine einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht, so findet eine weitere Wahl 
unter den Personen statt, auf die die beiden höchsten Stimmenzahlen entfallen sind. 
Bei dieser weiteren Wahl entscheidet die höchste Stimmenzahl, bei Stimmengleich-
heit das durch den Vorsitzenden der Hauptversammlung zu ziehende Los. 

 
(3)  Die Verhandlungen der Hauptversammlung sind durch eine notariell aufgenommene 

Niederschrift zu beurkunden. Die Niederschrift ist von dem Notar und dem Vorsit-
zenden der Hauptversammlung zu unterschreiben. 
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VI. Rechnungslegung und Gewinnverwendung 
 

§ 16 
 

Jahresabschluss, Lagebericht 
 
(1)  Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den Jahresab-

schluss (Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und den Lage-
bericht aufzustellen und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Unverzüglich nach Ein-
gang des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers hat der Vorstand den Jahresab-
schluss, den Lagebericht des Vorstandes und den Prüfungsbericht des Abschluss-
prüfers dem Aufsichtsrat mit einem Vorschlag über die Verwendung des Bilanzge-
winns vorzulegen.  

 
(2)  Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht des Vorstands und den 

Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis 
der Prüfung schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Vorlagen dem Vorstand zuzuleiten. Billigt 
der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, sofern 
nicht Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des Jahresabschlus-
ses der Hauptversammlung zu überlassen. 

 
(3)  Gleiches gilt für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht, soweit diese 

zu prüfen und festzustellen sind. 
 
 

§ 17 
 

Rücklagen 
 
Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Beträge bis 
zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Dabei sind 
Beträge, die in die gesetzliche Rücklage einzustellen sind, und ein Verlustvortrag vorab 
vom Jahresüberschuss abzuziehen. 
 
 

§ 18 
  

Gewinnverwendung 
 
Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem festgestell-
ten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns.  
 
  



Satzung    
Stand Juni 2016 
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VII. Schlussbestimmungen 

 
§ 19 

  
Teilnichtigkeit 

 
Sollte eine Bestimmung dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre 
Wirksamkeit später verlieren oder sollte sich in dieser Satzung eine Lücke herausstel-
len, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. 
Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine ange-
messene Regelung gelten, die, soweit nur rechtlich möglich, dem Sinn und Zweck die-
ser Satzung am meisten gerecht wird. Beruht die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf 
einem darin festgelegten Maß der Leistung oder der Zeit (Frist oder Termin), so soll das 
der Bestimmung am nächsten kommende rechtlich zulässige Maß an die Stelle des 
Vereinbarten treten.  

 
 

§ 20 
  

Gründungsaufwand 
 
Die Gesellschaft trägt die mit ihrer Gründung verbundenen Gerichts- und Notarkosten 
sowie die Kosten der Veröffentlichung bis zu einem Höchstbetrag von DM 50.000,00 
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. 
 
 
 
 
 
 
 


